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Neujahrsempfang
der Gemeinde Dettenhausen

Die Gemeinde lädt alle Mitbürgerinnen 

und Mitbürger zum diesjährigen Neujahrs- 

empfang am 

Sonntag, den 14.01.2018
um 11.00 Uhr 

(Einlass ab 10.30 Uhr)

in die Schönbuchhalle, Festhalle, 

Karlstraße 1/4 herzlich ein.

Nach dem Grußwort des Bürgermeisters 

wird die Arbeit des Ortsvereins des  

Deutschen Roten Kreuzes sowie die Arbeit 

und das Ehrenamtskonzept unserer  

Freiwilligen Feuerwehr vorgestellt. 

Danach lädt die Gemeinde noch zu einem 

kleinen Umtrunk ein.

Umrahmt wird der Neujahrsempfang in 

diesem Jahr von der Jugendkapelle und 

der Musikkapelle.

Ihr

Thomas Engesser

Bürgermeister 

Baustelle Sanierung Ortsdurchfahrt

Fortgang der Bauarbeiten  
in der Schulstraße

Fußgängersignalanlage in der Störrenstraße  
wieder in Betrieb 

Die Arbeiten in der Schulstraße gingen im Dezember 
letzten Jahres nach einigen Verzögerungen erfreuli-
cherweise zügiger voran als erwartet. Rechtzeitig vor 
den Feiertagen konnte nach Einbau der bituminösen 
Asphalttragschicht die Umleitung über die Bachstraße 
aufgehoben und auch der Fußgängerverkehr entlang 
der Schulstraße wieder freigegeben werden. Damit 
verbunden nahm man mit Blick auf die Schulwegsi-
cherung die Fußgängersignalanlage in der Störrenstra-
ße wieder in Betrieb.

Bewusst haben wir uns dafür entschieden, mit dem 
Fortgang der restlichen Bauarbeiten, der Pflasterung 
der Flächen auf der östlichen Seite der Schulst-
raße und dem Aufbringen des Asphaltfeinbelages 
bis nach dem Winter und bis zu einer stabilen, 
nicht mehr Schnee und Frost bringenden Wetter-
lage abzuwarten. Damit soll eine Fertigstellung der 
Restarbeiten ohne wetterbedingte Unterbrechung si-
chergestellt werden. Die Durchführung der restlichen 
Bauarbeiten wird voraussichtlich eine nochmalige 
Umleitung des Verkehrs über die Bachstraße not-
wendig machen.

Auswirkungen auf den Schulweg 

Durch die Wiederinbetriebnahme der Fußgängersig-
nalanlage in der Störrenstraße bietet sich für den 
Schulweg aus und in Richtung Schönbuchstraße der 
Gehweg auf der westlichen Seite der Schulstraße 
an. Der Fußgängerüberweg im Einmündungsbereich 
Bergstraße kann erst nach Fertigstellung des Straßen-
feinbelages wieder markiert werden. Die Eltern bitten 
wir, ihre Kinder mit der veränderten Verkehrssituation 
vertraut zu machen. 

Über den Fortgang der Bauarbeiten in der Schulstraße 
und die damit verbundenen, notwendigen Verkehrs-
regelungen und die Auswirkungen auf den Schulweg 
und den Busverkehr werden wir rechtzeitig im Amts-
blatt berichten.
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Gemeinderatssitzung 
Einladung zu der am Dienstag, 16.01.2018, 19:00 Uhr 
im Rathaus, Sitzungssaal, stattfindenden Sitzung  
des Gemeinderates

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen 
Sitzung gefassten Beschlüsse

3. Neubau des Feuerwehrgerätehauses
- Ausweichquartiere während des Neubaus

4. Erschließung des Neubaugebietes 
Lehräcker/Kirchstraße
- Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die LBBW 
Immobilien Kommunalentwicklung GmbH

5. Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienwohnhau-
ses mit integrierter Doppelgarage auf dem Grund-
stück Flurstück Nr. 3485, Helmuth-Bächle-Straße 50

6. Mitteilungen der Verwaltung

7. Anfragen durch die Gemeinderäte

Thomas Engesser
Bürgermeister

Erläuterungen zur Tagesordnung

TOP 3
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass das bestehende 
Feuerwehrgerätehaus abgerissen und an gleicher Stelle 
neu gebaut werden soll. Während der Bauzeit müssen die 
Fahrzeuge und die Schulungs- und Gemeinschaftsräume 
in anderen Gebäuden untergebracht werden. Mögliche 
Varianten hierzu werden in der Sitzung vorgestellt.

TOP 4
Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) 
hat mit der Gemeinde Dettenhausen einen städtebauli-
chen Vertrag abgeschlossen mit dem Ziel, das Baugebiet 
Lehräcker- / Kirchstraße zu erschließen. Zur Abwicklung 
des Vorhabens muss die Gemeinde eine Bankbürgschaft 
in Höhe von 2 Mio. € übernehmen. 

Herzlichen Glückwunsch
Herr Georg Flohr, vollendet am 12.01.2018 sein 
89. Lebensjahr.

Frau Marianne Rabel, vollendet am 14.01.2018 ihr 
93. Lebensjahr.

Frau Marianne Staiger, vollendet am 14.01.2018 ihr 
89. Lebensjahr.

Frau Fethiye Geyik, vollendet am 15.01.2018 ihr
72. Lebensjahr.

Herr Gerhard Hans Werz, vollendet am 15.01.2018 
sein 70. Lebensjahr.

Die Gemeinde gratuliert den Jubilaren recht herzlich 
und wünscht ihnen für die weitere Zukunft alles Gute.

Thomas Engesser
Bürgermeister

Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht 
(NKHR)

Neue Bescheide an die Steuer-  
und Abgabepflichtigen
Änderungen bei Barzahlung und Daueraufträgen

Wie bereits im Amtsblatt angekündigt wurde, hat die Ge-
meinde Dettenhausen zum 01.01.2018 auf das gesetz-
lich vorgeschriebene Neue Kommunale Haushaltsrecht 
umgestellt. Damit ist leider auch eine Änderung der 
Kassen- bzw. Buchungszeichen verbunden. Die entspre-
chenden Bescheide werden in den nächsten Tagen den 
Abgabe- bzw. Steuerpflichtigen zugestellt. 

Sofern Sie kein SEPA-Mandat erteilt haben, bitten wir, 
künftig bei Zahlungen das neue Kassenzeichen anzuge-
ben. Sofern Sie bei Ihrer Bank einen Dauerauftrag ein-
gerichtet haben, sollten Sie auch dort die Änderung des 
Kassenzeichens beauftragen.

Für Rückfragen in dringenden Einzelfällen stehen Ihnen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei gerne 
zur Verfügung. 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb  
des Landkreises Tübingen informiert

Informationen  
zur Altpapierabfuhr
Erste Abfuhr der Altpapiertonnen  
in Dettenhausen am Montag, 15.01.2018

Alle fristgerecht beim Abfallwirtschaftsbetrieb bestellten 
kommunalen Altpapiertonnen sind zwischenzeitlich ver-
teilt und wurden im Kreisgebiet zum Teil auch schon 
das erste Mal geleert. In Dettenhausen findet die erste 
Leerung am 15.01.2018 statt. Um den Umgang mit dem 
neuen System der Altpapiersammlung zu erleichtern, hat 
der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen 
die wichtigsten Fakten zusammengestellt: 

Wie erkenne ich die kommunale Altpapiertonne?
Die kommunale Altpapiertonne ist grau, hat einen blauen 
Deckel und zwei Aufkleber des Abfallwirtschaftsbetriebes 
mit Landkreislogo. Seitlich befindet sich ein Aufkleber 
mit Angabe der Adresse. 

Wann wird die kommunale Altpapiertonne geleert?
Die Abfuhrtermine für die kommunale Altpapiertonne 
finden Sie in Ihrem Abfallkalender 2018 und auf der 
Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes www.abfall-
kreis-tuebingen.de unter dem Punkt Services. Bitte stel-
len Sie die kommunale Altpapiertonne nur zu den im 
Abfallkalender aufgeführten Terminen bereit, da es auch 
Altpapiersammlungen von gewerblichen Anbietern gibt. 
Die aufgeführten Termine für die Abfuhr der Altpapierton-
ne gelten nur für die kommunale Altpapiertonne.

Werden bei der Sammlung der Altpapiertonnen auch 
Altpapierbündel oder Kartonagen, die dazugestellt 
werden, mitgenommen?
Nein, bei der Sammlung der Altpapiertonne wird nur die 
Altpapiertonne geleert. Material, das neben der Tonne 
bereitgestellt wird, wird nicht mitgenommen. 
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Grund hierfür ist unter anderem eine Richtlinie zum Ar-
beitsschutz für die Bediensteten der Müllabfuhr.

Werden bei der Altpapiersammlung noch Korken  
mitgenommen?
Nein, Korken können in Zukunft nur noch bei den stati-
onären Problemstoffsammelstellen im Landkreis abgege-
ben werden. Den Standort Ihrer Problemstoffsammelstel-
le und die Öffnungszeiten finden Sie im Abfallkalender 
auf Seite 20. In Dettenhausen befindet sich die Prob-
lemstoffsammelstelle bei der Kläranlage im Schaichtal. 

Brauche ich eine kommunale Altpapiertonne?
Das hängt von Ihrem Altpapieraufkommen ab und ob es in 
Ihrer Stadt/Gemeinde noch Bündelsammlungen durch die 
Vereine gibt. In Dettenhausen führen die Vereine aus wirt-
schaftlichen Gründen keine Bündelsammlungen mehr durch. 
Wenn in Ihrer Stadt/Gemeinde noch Bündelsammlungen 
stattfinden und Sie dennoch eine Altpapiertonne benöti-
gen, bitten wir darum, die kommunale Altpapiertonne für 
Kartonagen, Pappe, Papiertüten und Papierschnipsel zu 
nutzen. Das schwere hochwertige Material wie Zeitun-
gen, Kataloge, Werbebroschüren und Illustrierte können 
Sie weiterhin für die Sammlung durch die Vereine bün-
deln. Die Vereine werden es Ihnen danken.
Sammelt in Ihrer Gemeinde kein Verein mehr, nutzen 
Sie die Altpapiertonne für Ihre gesamten Papier- und 
Kartonagenabfälle.
In Gemeinden, in denen noch Bündelsammlungen durch 
die Vereine durchgeführt werden, bitten wir darum, auch 
weiterhin die Vereine zu unterstützen. 

Was kostet die kommunale Altpapiertonne?
Für die Altpapiertonnen werden keine separaten Ge-
bühren erhoben. Kosten und Erlöse der Sonderabfuhren 
(Altpapier, Sperrmüll, Häckselgut u.a.) werden wie bisher 
mit den Behältergebühren für Restmüll aus Haushalten 
abgerechnet. Die Erlöse aus der Altpapierverwertung tra-
gen dazu bei, dass die Restmüllgebühren stabil gehalten 
werden können. 
Nutzen Sie Altpapierbehälter von gewerblichen Anbietern, 
fällt dieser positive Effekt auf die Abfallgebühren weg.

Wer kann eine kommunale Altpapiertonne bestellen?
An jedem privat genutzten Grundstück, an dem mindes-
tens ein zugelassener Restmüllbehälter angemeldet ist, 
kann eine Altpapiertonne beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
bestellt werden. 

Wem gehört die Altpapiertonne?
Die Altpapiertonne ist Eigentum des Landkreises. Auf der 
Altpapiertonne ist seitlich auf dem Aufkleber auch nur 
die Straße, die Hausnummer und der Ort genannt. Bei 
Mehrfamilienhäusern sollen die Altpapiertonnen gemein-
schaftlich genutzt werden. In unserem Veranlagungspro-
gramm sind die Behälter nicht auf unsere Kunden wie 
beim Rest- und Bioabfall gebucht, sondern auf das 
Gebäude.

Sie wünschen noch mehr Informationen?
Diese finden Sie im Abfallkalender 2018 auf den Seiten 
18 und 19, auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbe-
triebes unter www.abfall-kreis-tuebingen.de oder rufen 
Sie uns einfach an unter Tel.. 07071/207-1333.

Landratsamt Tübingen informiert

Hinweis für Tierhalter  
zur Stichtagsmeldung 

Nach § 26 Abs. 3 Viehverkehrsverordnung sind alle Tier-
halter verpflichtet bis zum 15. Januar eines jeden Jahres 
die Anzahl der jeweils am 1. Januar (Stichtag) dieses 
Jahres im Bestand vorhandenen Schweine, Schafe und 
Ziegen anzuzeigen. 
Die Stichtagsmeldung kann nur mit Meldekarten über 
den LKV oder direkt über das Internet (www.hi-tier.de) 
erfolgen. Eine Meldung bei der Tierseuchenkasse ersetzt 
die Stichtagsmeldung nicht. 
Die Meldepflicht gilt auch für angemeldete Tierhaltungen, 
die am 01.01.2018 keine Tiere halten, dies aber zukünf-
tig wieder tun werden (sogenannte „Null-Meldung“). 
Wenn die Schweine-, Schaf- oder Ziegenhaltung aufge-
geben wurde, melden Sie bitte diese Tierhaltung bei der 
Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des 
Landratsamts Tübingen ab.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
(Tel. 07071 207 3219).
Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landesfamilien- 
pass 2018  
ab sofort erhältlich

Mit der ganzen Familie kostenlos ins Mercedes-Benz-
Museum in Stuttgart und ins Heidelberger Schloss oder 
zu einem reduzierten Preis in den Europa-Park Rust, 
ins Ravensburger Spieleland, in die Stuttgarter Wilhelma 
oder in den Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn – das 
sind nur einige der Angebote, die Familien mit dem 
Landesfamilienpass im Jahr 2018 wahrnehmen können.

Wer kann einen Landesfamilienpass beantragen?
Einen Landesfamilienpass können Familien mit mindes-
tens drei kindergeldberechtigenden Kindern (auch Pfle-
ge- oder Adoptivkinder) erhalten, wenn diese zusammen 
mit ihren Eltern in einem Haushalt leben. Alleinerziehen-
de erhalten den Landesfamilienpass schon bei einem 
kindergeldberechtigenden Kind, wenn sie mit diesem in 
häuslicher Gemeinschaft leben. Ebenso erhalten Familien 
den Landesfamilienpass bereits ab einem Kind, wenn sie 
mit einem schwer behinderten Kind zusammen leben, 
den Kinderzuschlag beziehen oder Leistungen nach dem 
SGB II oder Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) erhalten.

Den Landesfamilienpass und die dazugehörige Gut-
scheinkarte erhalten Eltern auf Antrag bei der zuständi-
gen Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Dort gibt es auch 
weitere Auskünfte über eventuelle kommunale Familien-
pässe und -ermäßigungen.

Besondere Angebote im Jahr 2018
Das Ministerium für Soziales und Integration macht in 
diesem Jahr besonders auf folgende Angebote aufmerk-
sam:

- Das Porschemuseum in Stuttgart gewährt Passinhabern 
auch 2018 wieder einen kostenfreien Eintritt. Die entspre-
chende Gutscheinkarte ist an einem Tag im Januar oder 
im November 2018 gültig.
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- Das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart können Familien 
mit dem Gutschein einmalig kostenfrei besuchen.

- Die drei großen Freizeitparks in Baden-Württemberg, der 
Europa-Park in Rust, der Erlebnispark Tripsdrill in Clee-
bronn sowie der Freizeitpark Ravensburger Spieleland, 
bieten Inhaberinnen und Inhabern eines Landesfamilien-
passes an bestimmten Tagen im Jahr 2018 ebenfalls ei-
nen ermäßigten Eintritt an. Beim Europa-Park ist dies der 
09.09., beim Erlebnispark Tripsdrill der 13.05. sowie 09.09. 
und beim Ravensburger Spieleland der 21. und 22.04.

In diesem Jahr neu hinzugekommen ist das Schwarz-
waldhaus der Sinne in Grafenhausen. Hier kann man den 
Schwarzwald nicht nur sehen, sondern auch fühlen, rie-
chen und schmecken. Inhaberinnen und Inhaber des Lan-
desfamilienpasses können das Schwarzwaldhaus der Sin-
ne mit dem entsprechenden Gutschein kostenlos erleben.

Neu ist auch die Kooperation mit dem Technischen 
Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie. 
Das Museum ist ein Ort für lebendige Begegnungen mit 
der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie. Ohne zu-
sätzlichen Gutschein erhalten Inhaberinnen und Inhaber 
des Landesfamilienpasses hier, wie auch im Pforzheimer 
Schmuckmuseum, freien Eintritt.

Natürlich können auch weiterhin die Staatlichen Schlös-
ser, Gärten und Museen in Baden- Württemberg mit 
dem Landesfamilienpass kostenfrei beziehungsweise zu 
einem ermäßigten Eintritt besucht werden.

Weiterführende Informationen
Mit der Gutscheinkarte 2018 können kostenfrei besucht 
werden:
•	das Mercedes-Benz-Museum
•	das Porsche-Museum in Stuttgart (im Januar und November)
•	das Schloss Heidelberg
•	das Technoseum in Mannheim
•	das Erlebnismuseum Schwarzwaldhaus der Sinne  
in Grafenhausen

•	das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe
•	das Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim
•	das Freilichtmuseum Beuren
•	das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach
•	der Funpark Köngen (am 08.03. oder 20.09.2018)
•	die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim  
(01.06.-03.06.2018)

•	die staatlichen Museen (Kunsthalle Baden-Baden, Badi-
sches Landesmuseum Karlsruhe, Kunsthalle Karlsruhe, 
Museum für Naturkunde Karlsruhe, Staatsgalerie Stuttgart, 
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, Museum für 
Naturkunde Stuttgart, Museum für Völkerkunde Stuttgart, 
Archäologisches Landesmuseum Konstanz, Haus der Ge-
schichte Baden-Württemberg)

Mit der Gutscheinkarte 2018 können zu einem  
ermäßigten Eintritt besucht werden:
•	der Erlebnispark Tripsdrill (am 13.05. oder 09.09.2018)
•	der Europa-Park in Rust (am 09.09.2018)
•	die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim  
(01.07.-09.09.2018)

•	der zoologisch-botanische Garten „Wilhelma“ in Stuttgart
•	das „Blühende Barock“ in Ludwigsburg
•	das Besucherbergwerk Bad Friedrichshall-Kochendorf
•	das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb
•	die Wildkatzenwelt Stromberg
•	das Keltenmuseum Heuneburg
•	der SENSAPOLIS Indoor-Freizeitpark Sindelfingen

Mit den sechs Wahlgutscheinen auf der Gutscheinkarte 
können die anderen Schlösser, Gärten und Außenstellen 
der Museen auch mehrfach im Jahr kostenfrei besucht 
werden.

Partner, die bei Vorlage des Landesfamilienpasses 
kostenfrei Leistungen gewähren:
•	das Deutsche Literaturmuseum in Marbach am Neckar: 
Ausstellungen im Schiller-Nationalmuseum und im Literatur-
museum der Moderne (LiMo)

•	das Museum „Oberrheinische Narrenschau“ in Kenzingen
•	das Schloss „Waldburg“ in Waldburg
•	die historische Stadtführung in Esslingen
•	die Stadtführungen in Besigheim
•	das Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und 
Uhrenindustrie und das Schmuckmuseum in Pforzheim

•	das Badische Bäckereimuseum in Kraichtal
•	das Deutsche Zuckerbäckermuseum in Kraichtal
•	das Museum im Graf-Eberstein-Schloss in Kraichtal
•	das Naturkundliche Bildungszentrum Ulm
•	die meisten Gedenkstätten und literarischen Museen  
in Baden-Württemberg

•	der Archiopark Vogelherd Niederstotzingen
•	die Stadtbücherei Waiblingen
•	das Römermuseum in Güglingen

Partner, die Ermäßigungen bei Vorlage 
des Landesfamilienpasses gewähren:
•	das Sealife Konstanz
•	das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren
•	der Histotainment Park Adventon in Osterburken
•	die Galerien für Kunst und Technik in Schorndorf
•	das Auto & Technikmuseum in Sinsheim
•	die Pfänderbahn Bregenz
•	das Planetarium - Sternwarte Laupheim
•	das Naturtheater Renningen
•	das LaLo-Center Heidenheim
•	das Hallenbad/Freibad Korb
•	die Miniaturgolfanlage Sickenhausen
•	das Experimenta-Schiff Heilbronn
•	das Odenwälder Freilandmuseum
•	die Fahrten mit den Museumszügen „Feuriger Elias“ und 
„Sofazügle“ der Gesellschaft zu Erhaltung von Schienen-
fahrzeugen Stuttgart e.V. (GES)

Alle Informationen zum Landesfamilienpass finden Sie 
auch unter http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.
de/de/soziales/familie/leistungen/landesfamilienpass/

Familienpässe sind beim Bürgermeisteramt, Melde- und 
Passamt während der üblichen Öffnungszeiten des Rat-
hauses erhältlich.

Kostenfreie und unabhängige  
Erstberatung

Energieberatung  
im Rathaus
Noch freie Beratungstermine am 23.01.2018

Die Agentur für Klimaschutz bietet kostenlose und neu-
trale Erstberatungen von ausgebildeten Fachkräften zu 
Wärmedämmung und Heizungsanlagen auch in unserer 
Gemeinde an. Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger er-
halten bei den Beratungsterminen eine erste Grobein-
schätzung der zu empfehlenden Maßnahmen, Hinweise 
zur Energieeinsparung und zu möglichen Förderungen 
sowie Tipps zur Umsetzung. Nutzen Sie diese Angebote!

Nächste Termine:
Dienstag: 06.02. u. 20.02.2018

Terminvereinbarung:
Frau Walker, Bauverwaltungsamt, Tel. 07157 126-32
E-Mail: liane.walker@dettenhausen.de
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Notdienste

Notrufnummern
Polizei 110
Notruf (Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt) 112

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertag:
Freitag 16 - 23 Uhr, Vorfeiertag 19 - 23 Uhr, Samstag/
Sonntag/Feiertag 8 - 23 Uhr ist die Notfallpraxis an der 
Filderklinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne Voranmel-
dung dorthin: Im Haberschlai 7, Filderstadt-Bonlanden.Sie 
benötigen für den Notdienst Ihre Krankenversicherungs-
karte.Wegbeschreibung zur Filderklinik ab Dettenhausen
In Waldenbuch bei der Tankstelle rechts nach Nürtingen, 
Ausschilderung zur Burkhardtsmühle folgen, dort links 
nach Filderstadt-Plattenhardt, am Ortseingang von Filder-
stadt-Plattenhardt geradeaus, Klinik auf der rechten Seite.
Montag bis Donnerstag
gilt für alle Notfälle ab 19 Uhr die Vermittlung über die 
Leitstelle unter Tel. 116 117.
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie zur Vermitt-
lung des Hausbesuchs die Leitstelle des DRK ebenfalls 
unter der Telefonnummer 116 117.
In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung der zuständigen Notfallpraxis 116 117

Notdienste der Kreisärzteschaft Tübingen
Rufbereitschaft von 19 bis 7 Uhr 07071 791071

Krankentransporte
07071 19222

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen unter Tel.-Nr. 01805 911670

Kinderärztlicher Notdienst
in der Kinderklinik, Kreiskrankenhaus Böblingen
Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr
Samstag ab 9.00 Uhr (keine Voranmeldung)

Diakoniestation
Diensthabende Pflegefachkraft, Telefon 6697-300

Polizeiposten und Freiwillige Feuerwehr
Polizeiposten Dettenhausen 07157 535220
Polizeirevier Tübingen 07071 972-8660
Feuerwehrkommandant M. Burkhardt 07157 7054574
Stv. FW-Kommandant D. Bauer 0176 62008318
Stv. FW-Kommandant H. Mögle 07157 532089

Störungsdienste
Gas
EnBW 0711 28944250

Wasserrohrbruch
Ortsbauamt Dettenhausen 07157 126-50
Ammertal-Schönbuchgruppe 0800 8151815

Stromausfall
Stadtwerke Tübingen 07071 157-111
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2. Nichtamtlicher Teil: die Verfasser der Texte der jeweiligen Ge-
meinderatsfraktionen, Schulen, Kirchen, Vereine, Parteien, Wäh-
lervereinigungen und sonstigen zur Veröffentlichung berechtigten 
Gruppierungen und Organisationen
3. Anzeigenteil und die Rubrik: "Was sonst noch interessiert": 
Verlag Nussbaum Medien, Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt
Anzeigenannahme: Nussbaum Medien, Büro Echterdingen, 
Kanalstraße 17, 70771 L.-Echterdingen, Tel. 0711 99076-0,  
Telefax 07033 3209 458, echterdingen@nussbaum-medien.de
Die Verantwortung des jeweiligen Verfassers für Beiträge der 
Kirchen, Parteien, Wählervereinigungen und Vereine nach dem 
Redaktionsstatut der Gemeinde (Amtsblattrichtlinien) wird durch 
diese Regelung nicht berührt.
Bezugspreis: halbjährlich € 13,45. Einzelversand nur gegen Be-
zahlung der vierteljährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr. 
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH,  
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de

Abfuhrtermine und Öffnungszeiten

Biotonne Christbaumsammlung
Dienstag, 23.01.2018 Samstag, 13.01.2018
Dienstag, 06.02.2018

Restmüll Problemstoffsammelstelle
Freitag, 19.01.2018 Freitag, 12.01.2018
Freitag, 02.02.2018 15:00 – 17:00 Uhr

Gelber Sack Häckselgut-Lagerplatz
Samstag, 13.01.2018 Montag - Samstag
Freitag, 26.01.2018 8:00 – 20:00 Uhr

Altpapiertonne
Montag, 15.01.2018
Montag, 02.02.2018

Müllwecker
Gerne informiert Sie der Abfallwirtschaftsbetrieb nach 
einer Registrierung auf www.abfall-kreis.tuebingen.de 
per E-Mail rechtzeitig vor der Leerung Ihrer Abfall-
behälter bzw. vor der Sammlung spezieller Abfälle.
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Das Landratsamt informiert

Aufnahme eines Pflegekindes 
im Landkreis Tübingen

Eine Aufgabe für Sie - eine Chance für beide!

Pflegeeltern geben Kindern, die es bislang nicht leicht 
hatten, eine neue Chance. Wenn Eltern ihren Kindern kein 
verlässliches Zuhause bieten können, übernehmen Pfle-
geeltern diese Aufgabe und helfen so, dass Kinder und 
Jugendliche wieder Vertrauen in sich und andere fassen.

Pflegeeltern zu sein ist eine lebendige, anspruchsvolle 
und vielseitige Aufgabe, die das eigene Leben berei-
chert. Der Fachdienst für Pflegefamilien bei der Abtei-
lung Jugend im Landratsamt Tübingen, wählt und bildet 
Pflegeeltern aus. Er vermittelt in Zusammenarbeit mit 
dem Allgemeinen Sozialen Dienst mit großer Sorgfalt 
Familien, die den Erfordernissen des jeweiligen Kindes 
gerecht werden und steht den Pflegeeltern auch nach 
der Aufnahme beratend und begleitend zu Seite.

Pflegekinder werden nicht nur an Elternpaare, sondern 
auch an allein erziehende oder allein stehende Perso-
nen vermittelt. Für die Aufgabe kommen aufgeschlossene 
Menschen in Betracht, die Freude am Zusammenleben 
mit Kindern haben und Empathie, Durchhaltevermögen 
und Geduld mitbringen. Der Fachdienst für Pflegefamilien 
im Landratsamt Tübingen bietet regelmäßig Informations-
veranstaltungen für Interessierte sowie Fortbildung und 
Gelegenheiten zum Austausch für Pflegeeltern. Auch für 
2018 sind wieder Vorbereitungskurse geplant, die werden-
de Pflegeeltern auf ihre Aufgabe umfassend vorbereiten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes für 
Pflegefamilien stehen Interessierten für ein persönliches 
Gespräch gerne zur Verfügung (Tel. 07071 207 2164). 

Weitere Informationen und eine Übersicht über geplante 
Veranstaltungen findet man unter www.kreis-tuebingen.de, 
Rubrik Aufgaben/Jugend/Fachdienst für Pflegefamilien.

Wilhelm-Keil-Straße 50, 72072 Tübingen, 
Telefon 07071 2075210, Fax 07071 207-95210, 
E-Mail: pressestelle@kreis-tuebingen.de
Internet: www.kreis-tuebingen.de

Schulnachrichten

Oskar-Schwenk-Schule
Grund-, Werkreal- und
Realschule Waldenbuch

Adelsheim
„Alleine wegen der Nachtwanderung und dem Lagerfeuer 
hat sich die Fahrt nach Adelsheim gelohnt.“
Das Besondere an einer Unterrichtswoche in Adelsheim 
zeigt sich meist am Ende, wenn müde und zufriedene 
Kinder nach einer erlebnisreichen Woche nach Hause 
kommen.
Die Klassen 6a und 6c waren vom 20.11. bis 24.11.2017 
im Landesinstitut für Umwelterziehung. In der Folgewo-
che verbrachte die Klasse 6b noch eine Woche dort.

Apothekennotdienste
Die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen 
Tag um 8:30 Uhr morgens und endet um 8:30 Uhr 
am folgenden Tag. Außerhalb der gesetzlichen La-
denschlusszeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 €.

Freitag, 12.01.2018
Apotheke im Spitzholz
Sindelfingen, Feldbergstraße 61
Tel. 07031 805577

Apotheke Dr. Beranek
Schönaich, Bahnhofstraße 12
Tel. 07031 657373

Samstag, 13.01.2018
Apotheke am Marktplatz
Sindelfingen, Marktplatz 4
Tel. 07031 814537

Apotheke im Dorf
Altdorf, Hildrizhausener Straße 2
Tel. 07031 601010

Sonntag, 14.01.2018
Apotheke in den Mercaden
Böblingen, Wolfgang-Brumme-Allee 27
Tel. 07031 4352100

Montag, 15.01.2018
Apotheke St. Martin
Sindelfingen, Ziegelstraße 30
Tel. 07031 811523

Schönbuch-Apotheke
Holzgerlingen, Böblinger Straße 9
Tel. 07031 742500

Dienstag, 16.01.2018
Apotheke am Maurener Weg
Böblingen, Maurener Weg 70
Tel. 07031 275868

Mittwoch, 17.01.2018
Staufer-Apotheke
Sindelfingen, Gartenstraße 25
Tel. 07031 874487

Hibiscus-Apotheke
Hildrizhausen, Altdorfer Straße 9
Tel. 07034 8645

Donnerstag, 18.01.2018
Bahnhof-Apotheke
Böblingen, Bahnhofstraße 19
Tel. 07031 25223

Ist Ihre Hausnummer 
gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden 

Sekunden! 112
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Im Vorfeld hatten sich die Lehrkräfte viele Gedanken 
zum Thema Wald – Tiere und Pflanzen im Winter ge-
macht. Zusammen mit den Mitarbeiter/-innen vom Lan-
desinstitut entstand ein interessantes, spannendes und 
umfangreiches Programm für die sechsten Klassen. 
Im folgenden Abschnitt sollen hier ein paar Höhepunkte 
der Unterrichtswoche beschrieben werden.
Beim Gang mit dem Förster konnten die Kinder ihre 
Artenkenntnisse über die Laub- und Nadelbäume und 
die Sträucher des Waldes ergänzen und erweitern. Sie 
lernten die Funktionen des Waldes, seine Nutzung und 
die Bedeutung für den Menschen kennen. 
Viele Fragen, die die Schüler/-innen dem Förster und 
seiner Begleiterin gestellt haben, konnten gleich vor Ort 
beantwortet werden. Beispielsweise wie man die Höhe 
eines Baumes messen kann. 
Spielerisch durften die Kinder ihr Wissen in einer GPS-
Erkundung, einem Tiersuchspiel (wer findet am schnells-
ten die versteckten Tiere) und dem „Kuckuck“- Spiel 
(hier mussten drei Spieler die Zapfen in einem selbst 
gebauten Vogelnest entwenden und durch Steine= Ku-
ckuckseier ersetzen) anwenden. Besonders das Finden 
der GPS-Punkte und die Beantwortung der Fragen und 
das Kuckuck-Spiel bereitete den Schülern viel Freude. 
Ein besonderes Highlight war der Besuch des Römer-
Museums in Osterburken. Von besonderen Aktionen 
(Kleidung und Medizin bei den Römern) bis hin zu einer 
spannenden Führung zum Thema die Römer im Süd-
westen, Götter und Opfersteine. Für alle Klassen wurde 
etwas Besonderes geboten.
Bei der Führung erfuhren die Kinder, dass die Römer 
bereits „Shortmessages“ und „Whatsapp“ kannten, denn 
auf den Opfersteinen wurden bereits viele Wörter ge-
kürzt.
Die Zeit wurde auch noch genutzt, um zu basteln (Weih-
nachtskarten), zu backen (süße Igel und Weihnachts-
plätzchen), Papier herzustellen, Tiere aus Holz auszu-
sägen und wunderschöne Futterstationen für die Vögel 
zu bauen.
Am letzten Abend nach einer Fackelwanderung beim 
Lagerfeuer bei Stockbrot und Tee waren die Worte zu 
hören: „Ich könnte auch noch eine Woche länger blei-
ben.“ (Schülerworte). [1]
Einen schöneren Schlusssatz kann es für uns Lehrkräfte 
nicht geben.

Ein herzliches Dankeschön gilt den Begleitlehrern Herrn 
Fritsche, Herrn Walz und Herrn Herr für ihre Unterstüt-
zung und ihr Engagement. Durch sie konnten viele Pro-
grammpunkte umgesetzt werden.
Im Namen der KlassenlehrerInnen 
Frau Leibfritz und Herr Wolf 
Andrea Koch
[1] „Und kaum eine Schülerin/ein Schüler hat sein Handy 
vermisst“ (Lehrergedanken)

Wichtige Information zum Scool-Abo:
Erhöhung der Eigenanteile zur Schülerbeförderung
Das Landratsamt Böblingen hat uns folgende Änderun-
gen mitgeteilt:
Für die Teilnehmer am VVS-Scool-Abo erhöht sich der 
Eigenanteil
ab 01.01.2018:
•	für Grundschüler i.d.R. auf € 32,10 und 
•	für Werkreal- und Realschüler auf 43,20 €.
Der ab 1. Januar 2018 gültige monatliche Eigenanteil 
wird wie bisher vom angegebenen Konto des Abo-Teil-
nehmers abgebucht. 
Wir bitten um Kenntnisnahme.
Sekretariat

Kindergarten-Info

Naturerlebnis-Kindergarten

Der Naturerlebniskindergarten bei der Volksbank

Vor unseren Weihnachtsferien hatten wir im letzten Jahr 
noch die Aufgabe, den Weihnachtsbaum der Volksbank 
zu schmücken. Schon im November bastelten wir den 
Baumschmuck. Wir bemalten verschiedene Holzfiguren 
wie Socken, Handschuhe und Häuschen in allen Farben 
und sprühten viele Haselnüsse mit Goldfarbe an.
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Am Donnerstag, den 29.11. trugen wir unsere Schätze 
zur Bank und schmückten dort den großen Tannenbaum. 
Die MitarbeiterInnen der Volksbank verwöhnten uns an-
schließend mit Butterbrezeln und leckerem Apfelschorle. 
Das war jedoch noch nicht alles, für unsere Arbeit be-
kam jedes Kind noch einen Schokonikolaus und durfte 
eine Tasche voller bunter Geschenke nach Hause tragen.
Für den Kindergarten gab es eine Geldspende. So gin-
gen wir alle sehr vergnügt und voll beladen zurück zum 
Kindergarten.
In der Zwischenzeit hat das neue Jahr schon angefan-
gen und wir wünschen allen auf diesem Wege noch ein 
gutes und friedliches neues Jahr.
Die Kinder & das Team des Naturerlebniskindergartens


